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GAP nach 2027 - nachhaltig aber einfach 
 

Mit dem Mitte Juli 2025 eingebrachten Legislativvorschlag der EU-KOM zum Mittelfristigen Fi-
nanzrahmen von 2028 bis 2034 und den Visionen des EU-Agrarkommissars Christophe Han-
sen zur nachhaltigen Landwirtschaft liegen erste Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung der 
GAP nach 2027 vor. Eine gemeinsame EU-Landwirtschaftspolitik als zentrales Stabilitätsele-
ment der EU ist in den Vorschlägen kaum noch erkennbar. Zudem soll die bewährte Struktur 
aus erster und zweiter Säule aufgegeben werden und die bisherigen Mittel des EGFL (1. Säule) 
und ELER (2. Säule) im Single Fund aufgehen. Gleichzeitig soll die Mittelausstattung drastisch 
sinken. Wie damit die vielfältigen EU-Ziele, u.a. Ernährungssicherheit, faire Einkommen, Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und Erhaltung der biologischen Vielfalt erreicht 
werden sollen, ist nicht erkennbar.  

Die Bundesregierung wird von den unterzeichnenden Verbänden aufgefordert sich im Sinne 
der Grünlandwirtschaft für folgende Grundsatzforderungen gegenüber der EU einzusetzen: 

1. In diesen geopolitisch unsicheren Zeiten ist eine einfach strukturierte und verlässliche ge-
meinsame EU-Agrarpolitik erforderlich. Wir fordern ein eigenständiges, mindestens kon-
stantes EU-Agrarbudget, welches auch einen Inflationsausgleich berücksichtigt. Mit einer 
Einbettung des Agrarbudgets in den geplanten Single Fund und der damit einhergehenden 
deutlichen Mittelkürzung kann der substanzielle Beitrag der Grünlandwirtschaft zur Errei-
chung der agrar-, umwelt- und klimapolitischen Ziele keinesfalls mehr erfüllt werden. Eine 
solche Kürzung würde die Fortführung des hohen Umweltambitionsniveaus der GAP 2023 
nicht nur zur Disposition stellen, sondern eine Um- bzw. Abkehr zur Folge haben. 
Bei der Prioritätensetzung der EU sind Verteidigung und Ernährungssicherheit gleichrangig 
zu setzen. Eine ausreichende Nahrungsmittelerzeugung ist auch Teil einer Sicherheitspo-
litik. Landwirtschaft ist systemrelevant. Die GAP nach 2027 muss deshalb zukunftsfähig 
und planungssicher ausgestaltet werden. 

2. Die vorgesehene Aufteilung der Finanzmittel für die verschiedenen Maßnahmen durch die 
Mitgliedsstaaten über Partnerschaftspläne birgt die Gefahr einer Renationalisierung der 
GAP. Das Ergebnis wären erhebliche Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU und die 
Gefahr, dass die deutsche Landwirtschaft in die strukturelle Abhängigkeit von nationalen 
Haushaltszyklen/ künftiger Bundeshaushalte gerät. Dadurch wird die Planungssicherheit 
für landwirtschaftliche Betriebe zur Disposition gestellt. 

3. Gegenüber der laufenden Förderperiode sind bei der GAP nach 2027 ein starker Abbau 
der Komplexität der Verbindungen zwischen den Ökoregelungen und den Agrarumwelt- 
und Klimamaßnahmen, der bürokratischen Belastungen sowie Nachweispflichten für die 
Betriebe als auch eine deutliche Vereinfachung der Vorgaben im Hinblick auf den betrieb-
lichen administrativen Aufwand erforderlich.  
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4. Das Grundanliegen der 2-Säulen-Architektur der GAP darf nicht aufgegeben werden. Ein-
kommensstützende, zu 100% EU-kofinanzierte Zahlungen sind unabdingbar und müssen 
angemessene Einkünfte ermöglichen. Die Direktzahlungen sind dabei unverzichtbar. Nur 
so kann die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft gewährleistet werden. 
Freiwillige ökologische Leistungen müssen weiterhin angemessen honoriert werden. Eine 
Reduzierung der Kofinanzierung der 2.Säule-Maßnahmen (wie z.B. AUKM, AGZ und Öko-
landbau) von bisher 80% auf 70% würde zu einem verminderten Angebotsportfolio und/o-
der geringeren Beihilfen führen. Umwelt- und klimapolitische Anforderungen sowie gesell-
schaftliche Erwartungen an die Grünlandbewirtschaftung wären dann nur noch unzu-
reichend erfüllbar und z.B. eine Lenkungswirkung zu mehr Weidehaltung nicht möglich. 
Flächenaufgaben und Verlust an biologischer Vielfalt und weiterer Ökosystemleistungen 
des Grünlandes wären die Konsequenz. 

5. Degression und Kappung der Direktzahlungen werden auch vor dem Hintergrund eines 
kontinuierlichen Agrarstrukturwandels in Deutschland von uns entschieden abgelehnt. Die 
nach grundlegenden Bewirtschaftungsregeln (z.Z. Konditionalität) erbrachten Gemeinwohl-
leistungen werden unabhängig von der Betriebsgröße in gleicher Weise erfüllt. Unter dieser 
Prämisse muss jeder bewirtschaftete Hektar gleichwertig berücksichtigt werden. Eine Staf-
felung der Direktzahlungen nach Betriebsgröße widerspricht dem Gleichbehandlungs-
grundsatz. Degression und Kappung träfe besonders große Gemischtbetriebe, v.a. die mit 
der arbeitsintensiven Milchviehhaltung. Kleinere Betriebe bewirtschaften oft auch Kleinst- 
und Splitterflächen, tragen damit zur Erhaltung reich strukturierter Kulturlandschaften bei 
und sind verstärkt zu unterstützen. Das erfordert eine besondere Flächenbeihilfe. Die GAP 
trägt auch Verantwortung für einen attraktiven ländlichen Raum und für Arbeitsplätze. 

6. Die Grünlandwirtschaft hat ohne ausreichende finanzielle Kompensation ihrer vielfältigen 
gesellschaftlichen und naturhaushaltsbezogenen Gemeinwohlleistungen keine Zukunft. 
Extensiv bewirtschaftetes Grünland leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Biodiversi-
täts- und Klimaschutz sowie zur Ernährungssicherheit. Von produktiven Grünlandstandor-
ten wird hochwertiges, eiweißreiches Futter bereitgestellt und damit können Nahrungsmittel 
ohne Konkurrenz zu den vom Ackerland kommenden Produkten erzeugt werden.  
Der Beitrag des Grünlandes zur Ernährungssicherung sowie die nicht am Markt handelba-
ren, aber allen Menschen zu Gute kommenden Ökosystem- und Klimaschutzleistungen, 
müssen angemessen bezahlt werden. Sonst droht eine existenzgefährdende Destabilisie-
rung der Grünlandbetriebe.  

7. Die Multifunktionalität der Grünlandbewirtschaftung ist nur mit einem klaren Bekenntnis zur 
Nutztierhaltung mit Raufutterfressern, zukunftsfähig. Ein weiterer Rückgang der Weidetier-
haltung würde in der Kulturlandschaft zu noch größerem Artensterben bei Flora und Fauna 
und zur Verringerung der Erzeugung wertvoller Nahrungsmittel führen.  

8. Die Programme der bisherigen 2. Säule müssen regional bzw. naturraumbezogen ange-
passt sowie einfach und praktikabel gestaltet sein. Die AUKM müssen dazu beitragen, den 
weiteren Rückgang der Raufutterfresser, vor allem den der Weidetiere, zu vermeiden. Die 
Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete ist und bleibt für die weitere Bewirtschaftung 
der meisten Grünlandflächen in Deutschland unverzichtbar. Sie ist die einzige und dazu 
noch unbürokratische Maßnahme, welche die natürlichen Standortnachteile nach den von 
der EU definierten Kriterien ausgleicht. Auch eine Agrarinvestitionsförderung bleibt erfor-
derlich. 

Es geht um die Zukunft der Grünlandbewirtschafter und somit um ca. 4,5 Millionen ha Grün-
land, d.h., um 28% der LF! Das Grünland verlangt auf regionaler und nationaler Ebene nach 
höchster Aufmerksamkeit bezüglich seiner Erhaltung als ökologischer Leistungsträger und 
größter Kohlenstoff-Speicher.  

Wir erwarten von der Agrarpolitik, dass sie auch künftig einen entscheidenden Beitrag zur wirt-
schaftlichen Stabilität der Landwirtschaftsbetriebe, unabhängig von deren Betriebsgröße sowie 
für die Ausschöpfung der Potentiale der ländlichen Räume leistet.   
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